
  
Vermittler(in)

MAXIMOS® 
Fragebogen Sondereinstufung

Antragsteller(in)

Anlage zum Antrag vom

Sondereinstufung PKW (VN/Ehe-/Lebenspartner)

Erst-PKW mit mindestens SF-Klasse 4 in der KH vorhanden?    ja
(Bitte Nachweis über den Erst-PKW einreichen)

Vertrag Erst-PKW ausgestellt auf   Versicherungsnehmer
   in häuslicher Gemeinschaft lebender Ehe-/Lebenspartner

Sind VN und Ehe-/Lebenspartner mindestens 24 Jahre alt?    ja

Halter des zu versichernden Fahrzeugs    Versicherungsnehmer
    in häuslicher Gemeinschaft lebender Ehe-/Lebenspartner

Ort/Datum

Unterschriften

O
Antragsteller O

GS

Adress-Nr.

VS-Nr.

Vermittler(in)-Nr.

Geb.-Datum

PLZ für Postfach

Vor- und Zuname 

Straße/Haus-Nr.

PLZ/Wohnort

Amtl. Kennzeichen Erst-Fahrzeug Amtl. Kennzeichen Zweit-Fahrzeug

Hiermit beantrage ich abweichend von der bestimmungsgemäßen Einstufung in die Schadenfreiheitsklassen eine Sondereinstufung des Zweit-Fahrzeuges in folgende(n)  
SF-Klasse/Beitragssatz:

Erst-Fahrzeug

Haftpflicht

SF-Klasse %

Vollkasko

SF-Klasse %

Sondereinstufung PKW (Verwandte)

Erst-PKW mit mindestens SF-Klasse 4 in der KH bei der Mannheimer Versicherung AG versichert?   ja

VSNR Erst-PKW   AKZ Erst-PKW  

Vertrag Erst-PKW ist auf einen Verwandten    Kinder sowie deren Ehe-/Lebenspartner    Großeltern
des VN ausgestellt    Eltern sowie deren Ehe-/Lebenspartner    Tante/Onkel
    Geschwister sowie deren Ehe-/Lebenspartner    Enkelkind
     Nichte/Neffe

Ist VN mindestens 24 Jahre alt?    ja

Besitzt VN seit mindestens 3 Jahren die Fahrerlaubnis?    ja

Sondereinstufung gewerbliche Fahrzeuge 

gewerbliches Erst-Fahrzeug:    PKW
    LKW
    Zugmaschine

Erst-Fahrzeug mit mindestens SF-Klasse 2 in der KH vorhanden?   ja

M
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5 
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22

Zweit-Fahrzeug (künftig)

Mannheimer Versicherung AG

Vorsitzender 
des Aufsichtsrats:
Rolf Bauer

Vorstand:
Dr. Christoph Helmich (Vorsitzender),
Dr. Gerhard Schmitz (stv. Vorsitzender), 
Dr. Marcus Kremer, Dr. Thomas Niemöller, 
Alf N. Schlegel, Jürgen Wörner

Mannheimer Versicherung AG
Augustaanlage 66
68165 Mannheim
Amtsgericht Mannheim HRB 7501



Erläuterungen

Bestimmungsgemäße Einstufung in die Schadenfreiheitsklasse

Zweit-Fahrzeuge (PKW, Kraftrad, Campingfahrzeug) werden bestimmungsgemäß in die Scha-
denfreiheitsklasse SF 1 eingestuft. Der jeweilige Beitragssatz ergibt sich aus den Mannheimer 
AKB`22 Anhang 1.

Sondereinstufung PKW (VN/Ehe-/Lebenspartner)

Abweichend von der bestimmungsgemäßen Einstufung wird beantragt, den oben genannten 
Zweit-PKW in eine günstigere Schadenfreiheitsklasse einzustufen, wenn alle Voraussetzungen 
erfüllt sind. Die maximal einräumbare Schadenfreiheitsklasse berechnet sich wie folgt: die Scha-
denfreiheitsklasse Erst-PKW abzüglich 3 Schadenfreiheitsklassen ergibt die Schadenfreiheits-
klasse Zweit-PKW, jedoch bestenfalls Schadenfreiheitsklasse SF 5.

 Erst-PKW Zweit-PKW  

 SF-Klasse SF-Klasse Kraftfahrt-Haftpflicht Vollkasko
   Beitragssatz Beitragssatz

 SF4 SF 1 60 % 53 % 

 SF 5 SF 2 56 % 51 %

 SF 6 SF 3 53 % 49 %

 SF 7 SF 4 50 % 47 %

 SF 8-50 SF 5 47 % 46 %

Sondereinstufung PKW (Verwandte)

Abweichend von der bestimmungsgemäßen Einstufung wird beantragt, den oben genannten 
Zweit-PKW in eine günstigere Schadenfreiheitsklasse einzustufen, wenn alle Voraussetzungen 
erfüllt sind. Zu den direkten Verwandten des Versicherungsnehmers zählen die Kinder, die El-
tern, die Geschwister sowie jeweils deren Ehe-/Lebenspartner, Großeltern, Tante oder Onkel, 
Enkelkind, Nicht oder Neffe. Die maximal einräumbare Schadenfreiheitsklasse berechnet sich 
wie folgt: die Schadenfreiheitsklasse Erst-PKW abzüglich 3 Schadenfreiheitsklassen ergibt die 
Schadenfreiheitsklasse Zweit-PKW, jedoch bestenfalls Schadenfreiheitsklasse SF 2.

 Erst-PKW Zweit-PKW  

 SF-Klasse SF-Klasse Kraftfahrt-Haftpflicht Vollkasko
   Beitragssatz Beitragssatz

 SF4 SF 1 60 % 53 %

 SF 5-50 SF 2 56 % 51 %

Sondereinstufung gewerbliche Fahrzeuge

Abweichend von der bestimmungsgemäßen Einstufung wird beantragt, das oben genann-
te Zweit-Fahrzeug in eine günstigere Schadenfreiheitsklasse einzustufen, wenn alle Voraus- 
setzungen erfüllt sind. Die maximal einräumbare Schadenfreiheitsklasse ist SF2 für gewerblich 
genutzte PKW und SF1 für gewerblich genutzte LKW und Zugmaschinen.

Sondereinstufung Allgemein

Eine Sondereinstufung ist nicht möglich, wenn der Vertrag für das Erstfahrzeug aufgrund von 
Schäden in einer schlechteren Schadenfreiheitsklasse, als auf der Antragsvorderseite ange-
geben, geführt wurde oder im nächsten Jahr geführt werden würde. Weitere Nachlässe sind 
nicht möglich.
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